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 Gerichts beschäftigte als 
Urkundsbeamter/in 
der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In Sachen 

S 

Prozessbevollmächtigte/r: 

Rechtssekretäre Johann Gerhard Boers, Gabriela 
Janner, Bärbel Christoph-Tojek, Ulrike Birzer, Annelie 
Jaschinski, Thomas Jung, Michael Wittich, Heike 
Niederhausen, Anna Münzner, Dr. Hanns Pauli, Kristian 
Kunz, Florian Schwarz, Curt Dunse, Sven Alisch, Janina 
Herrmann, Dorothea Schmidt, Rico Graumann, Kerstin 
Tottewitz 

DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Berlin, Genthiner Str. 35, 
10785 Berlin 

gegen 

V

- Klägerin -

- Beklagte 

hat das Arbeitsgericht Berlin, 41. Kammer, auf die mündliche Verhandlung vom 13.10.2022 

durch den Richter am Arbeitsgericht  als Vorsitzender 

sowie den ehrenamtlichen Richter Herrn  und den ehrenamtlichen Richter 

Herrn 

für Recht erkannt: 
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Tatbestand 

Die Parteien streiten insbesondere über die Wirksamkeit einer verhaltensbedingten 

Kündigung. 

Die Beklagte betreibt ein Callcenter auf dem Gelände des Krankenhauses N.  Die am 

18.07.1963 geborene Klägerin ist bei der Beklagten seit dem 01.07.2018 zuletzt mit einem 

monatlichen Bruttoentgelt i.H.v. (in Höhe von) 2.768,92 € bei einer regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden angestellt. 

Das Gebäude mit dem Callcenter der Beklagten betritt man mit Hilfe eines Transponders. 

Im Callcenter befinden sich mehrere Computer-Arbeitsplätze. Für ihre Tätigkeit benutzen 

die Mitarbeiter des Callcenters eine Software, die "Concierge" heißt und ein 

"Anrufverteilersystem" ist. 

Die Beklagte sieht die Anmeldung bei der Software als Dienstbeginn, die Abmeldung soll 

mit dem Dienstende erfolgen. 

Im Callcenter wird ein Schichtdienst praktiziert. 18 Minuten sind dabei als 

Überlappungszeit eingeplant. Die Schichtzeiten sind 06.00h - 14:18h, 14:00h bis 22:18h 

und 22:00h - 06.18h. 

Die Klägerin erhielt mehrere Abmahnungen, da sie abweichend vom Dienstplan sich 

mehrfach zu spät beim System Concierge an 

gemeldet und sich zu früh abgemeldet habe. Sie habe darüber weder ihre 

Teamleitung/Dienstplanverantwortlichen noch den Abteilungsleiter IT-Servicemanagement 

informiert. Die Abmahnungen erfolgten wie folgt: 

Datum des Schichtzeit Beginn oder Datum der 

Vorfalls Ende nach Abmahnung (= 

Behauptung der ABM) 

Beklagten 

5.8.21 22:00 - 06: 18 06:10 ABM v. 

15.09.21 
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eigenmächtig ihren Dienst um 22.00h vorzeitig beendet habe und darüber auch weder den 

Vorgesetzten noch den Dienstplanverantwortlichen informiert habe. 

Die Klägerin hat dies selbst im Termin bestritten und von zwei Anrufen, die sie geführt 

habe, gesprochen. Das war nicht sonderlich klar. 

Klar ist, dass der schriftsätzliche Vortrag der Beklagten zur Begründung der Kündigung 

•von der Anhörung des Betriebsrates abweicht. Schriftsätzlich hieß es (Blatt 43 der Akte),

dass die Klägerin sich im System als "nicht verfügbar" gemeldet und gegenüber ihrem

Kollegen erklärt habe, dass sie für die Betriebsratswahl Ausdrucke und Aushänge machen

müsse. Das mag pflichtwidrig gewesen sein, ist aber ein anderer Vorwurf als der zu frühen

Dienstbeendigung und jedenfalls etwas Anderes als dem Betriebsrat mitgeteilt wurde.

2. 

Aus der Unwirksamkeit der Kündigung folgt ein allgemeiner 

Weiterbeschäftigungsanspruch,§§ 611, 611a BGB i.V.m. Art. 1, 2 Grundgesetz. 

III. 

Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 61 Absatz 1, 46 Absatz 2 ArbGG 

(Arbeitsgerichtsgesetz) i.V.m. §§ 92 ZPO (Zivilprozessordnung). 
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Ab dem 01.01.2022 besteht gemäß dem ab dann geltenden§ 46g Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) 

für Anwälte, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse die Pflicht zur 

Einreichung als elektronisches Dokument. Gleiches gilt für die nach dem ArbGG 

vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 46c Absatz 4 

Satz 1 Nummer 2 zur Verfügung steht. Auf§ 46g Satz 3 ArbGG wird hingewiesen. 

Zu beachten ist, dass ein Telefax- oder Computerfaxschreiben die elektronische Form nicht 

wahrt. Für den Personenkreis, der ab 01.01.2022 der Pflicht zur elektronischen Einreichung 

1interliegt, stehen Faxschreiben daher nicht mehr zur Verfügung. 

Bei Nutzung von DE-Mail ist das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg mit larbg-berlin

brandenburg@egvp.de-mail.de zu adressieren. 

Beide Fristen beginnen mit der Zustellung des in vollständiger Form abgesetzten Urteils, 

spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. 

Dabei ist zu beachten, dass das Urteil mit der Einlegung in den Briefkasten oder einer ähnlichen 

Vorrichtung für den Postempfang als zugestellt gilt. Dies gilt nicht bei Zustellungen gegen 

Empfangsbekenntnis gemäß§ 174 Zivilprozessordnung. 

Wird bei der Partei eine schriftliche Mitteilung abgegeben, dass das Urteil auf der Geschäftsstelle 

eines Amtsgerichts oder einer von der Post bestimmten Stelle niedergelegt ist, gilt das Schriftstück 

mit der Abgabe der schriftlichen Mitteilung als zugestellt, also nicht erst mit der Abholung der 

Sendung. Das Zustellungsdatum ist auf dem Umschlag der Sendung vermerkt. 

Von der Begründungsschrift werden zwei zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der 
ehrenamtlichen Richter erbeten. 

Weitere Statthaftigkeitsvoraussetzungen ergeben sich aus § 64 Abs.2 Arbeitsgerichtsgesetz 

"Die Berufung kann nur eingelegt werden, 
a) wenn sie in dem Urteil zugelassen worden ist,
b) wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 600 Euro übersteigt,
c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses oder
d) wenn es sich um ein Versäumnisurteil handelt, gegen das der Einspruch an sich nicht statthaft ist, wenn die Berufung oder
Anschlussberufung darauf gestützt wird, dass der Fall schuldhafter Versäumung nicht vorgelegen habe."

 

Urkundsbeamte, 
Geschäftsstelle 
Arbeitsgerichts Berlin 




